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Canberra

Unsere Wurzeln sind in Australien. 
Unsere Heimat ist die  ganze Welt 

Hobart

Für Sie lassen wir weltweit unsere Verbindungen spielen: mit unver­

gleichlicher Lang  strecken erfahrung und dem besten inneraustralischen 

Streckennetz. Der herzliche Service unserer deutschsprachigen Crew 

begleitet Sie täglich ab Frankfurt nach Asien, Australien und Neuseeland.

The Spirit of Australia.

29493_QANTAS_Eucalyptus_dt_210x297.indd   1 10.02.2010   18:35:45 Uhr

Allgemeine Reisebedingungen Deutschland
Geschäftsbedingungen für Reiseverträge zwischen dem Kunden und der STA Travel GmbH (Stand Januar 2011)
1. 	 Abschluss des Reisevertrages
1.1	 ��Mit der Buchung (darunter ist die Anmeldung zur gewählten Reise zu verstehen) gibt der Kunde gegenüber STA  Travel ein verbindliches 

Angebot auf Abschluss eines Reisevertrages ab. Der Kunde kann die Buchung schriftlich, per Telefax, per e-Mail, telefonisch gegenüber dem 
telefonischen Buchungsservice von STA Travel, persönlich in einem unserer STA Travel-Reisebüros oder über das im Internet-Reiseportal von 
STA Travel bereitgestellte Reiseanmelde-Formular vornehmen. Bei elektronischen Buchungen (E-Mail, Internet) wird STA Travel den Eingang 
der Buchung unverzüglich auf elektronischem Wege an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse bestätigen. Diese Bestätigung stellt jedoch 
noch keine Annahmeerklärung bezüglich der gewählten Reise dar, sofern es sich nicht ausdrücklich um eine „Reisebestätigung“ handelt.

1.2 	 �Grundlage des Vertragsangebotes des Kunden sind die Reiseausschreibung, insbesondere gemäß dem jeweils aktuellen Katalog bzw. dem Reise-
portal, und etwaige dem Kunden von STA Travel übermittelte Informationen. Der Kunde ist an das Vertragsangebot für die Dauer von fünf Werktagen 
gebunden.

1.3	 �Von STA Travel im Rahmen der Vermittlung, dem Vertrieb oder der Erbringung von Reiseleistungen eingeschaltete Drit te sind nicht bevollmäch-
tigt, für STA Travel Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, mit denen die Angaben in der Reiseaus-
schreibung oder der Inhalt des Reisevertrages geändert werden. Zu solchen Erklärungen sind insbesondere Buchungsstellen oder Reisebüros 
(mit Ausnahme unserer eigenen STA Travel-Reisebüros) und Leistungsträger, wie z.B. Hotels oder Transportunternehmen, nicht befugt. 

1.4	 �Die Angaben in Orts-, Hotel- oder anderen nicht von STA Travel als Reiseveranstalter herausgegeben Prospekten sowie in Internetausschrei-
bungen anderer Unternehmen sind für STA  Travel und ihre Leistungspflichten nicht verbindlich, soweit sie nicht durch eine ausdrückliche 
Vereinbarung mit dem Kunden zum Gegenstand des Reisevertrages oder zum Inhalt der Leistungspflichten von STA Travel gemacht worden sind.

1.5	 �Die Annahme des Vertragsangebotes des Kunden erfolgt durch die Übermittlung der Reisebestätigung von STA Travel. Weicht der Inhalt der 
Reisebestätigung von STA Travel vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot von STA Travel vor, an das STA Travel für die Dauer 
von zehn Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Kunde STA Travel innerhalb der 
Bindungsfrist die Annahme entweder durch seine ausdrückliche Erklärung oder stillschweigend durch Leistung einer Zahlung erklärt. 

1.6 	 �Meldet der Kunde auch weitere Reiseteilnehmer für die Reise an, ist er verpflichtet, auch für die Einhaltung aller vertraglichen Verpflichtungen 
der von ihm angemeldeten Reiseteilnehmer einzustehen, sofern er diese Verpflichtung bei der Reiseanmeldung durch eine ausdrückliche und 
gesonderte Erklärung übernommen hat. 

2. 	 Bezahlung
2.1	 �Mit Erhalt der schriftlichen Reisebestätigung und Übermittlung des Sicherungsscheins an den Kunden werden 20 % des Reisepreises als 

Anzahlung sofort fällig. Die Restzahlung wird 20 Tage vor Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben wurde und die Reise nicht 
mehr aus dem in Abschnitt 8 genannten Grund abgesagt werden kann. Nach Eingang der Restzahlung werden die Reiseunterlagen übersandt.

2.2 	 �Die Anzahlung wird auf den Reisepreis angerechnet. Der Zahlungsbetrag setzt sich zusammen aus Anzahlung zuzüglich einer etwaigen Versiche-
rungsprämie – siehe Abschnitt 19. Zahlungen haben unter Angabe der auf der Reisebestätigung ersichtlichen Rechnungsnummer zu erfolgen. 

2.3	 �Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist STA Travel be-
rechtigt, nach Aufforderung und angemessener Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten. In diesem Fall wird STA Travel dem Kunden die 
entsprechenden Stornokosten gemäß Abschnitt 6 berechnen. 

2.4	 �Liegen zwischen Buchungstermin und Reisetermin weniger als 20 Tage, ist der Reisepreis nach Erhalt der schriftlichen Reisebestätigung und 
Übergabe des Sicherungsscheins in voller Höhe spätestens zehn Tage vor Reisetermin an STA Travel zu bezahlen (Zahlungseingang bei STA Travel).

2.5 	 �Ohne vollständige Zahlung des Reisepreises besteht kein Anspruch auf Erbringung von Reiseleistungen.
3. 	 Leistungen
�	 �Für den Umfang der vertraglichen Leistungen sind die Leistungsbeschreibungen, so wie sie Vertragsgrundlage geworden sind, und die hierauf 

Bezug nehmenden Angaben sowie gegebenenfalls zu berücksichtigende Sonderwünsche, verbindlich. 
4.	� Leistungs- und Preisänderungen 
4.1	 �STA Travel ist nur dann berechtigt, Änderungen an wesentlichen Reiseleistungen gegenüber dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages vor-

zunehmen, wenn diese nach Vertragsabschluss notwendig werden und von STA Travel nicht entgegen Treu und Glauben herbeigeführt wurden, 
und soweit die Änderungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnit t der Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche 
bleiben unberührt, sofern die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 

4.2	 �Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, unentgeltlich vom Reisevertrag zurückzutreten 
oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn STA Travel in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis 
für den Kunden aus ihrem eigenen Angebotsspektrum anzubieten. Der Kunde hat diese Rechte unverzüglich nach der Mitteilung von STA Travel 
über die Änderung der Reiseleistung oder die Absage der Reise bei STA Travel geltend zu machen.

4.3 	 �STA Travel behält sich vor, den Reisepreis auch nach Vertragsabschluss im Falle der Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für 
bestimmte Leistungen, wie z.B. Hafen- oder Flughafengebühren, oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse wie 
folgt zu ändern: 

	 ��Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages geltenden Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann STA Travel den 
Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen:

a) 	 �Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann STA Travel vom Reisenden den Erhöhungsbetrag verlangen.
b) 	 �In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die 

Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Die Zahlung des sich danach ergebenden Erhöhungsbetrages für den Einzelplatz 
kann STA Travel vom Kunden verlangen.

	 �Werden bei Abschluss des Reisevertrages geltende Abgaben, die für den vereinbarten Leistungsumfang wesentlich und in diesem enthalten 
sind, wie Hafen- oder Flughafengebühren, gegenüber STA Travel erhöht, kann diese den Reisepreis um den entsprechenden anteiligen Betrag 
heraufsetzen. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrages kann STA  Travel den Reisepreis in dem Umfang 
erhöhen, in dem sich die Reise dadurch für STA Travel verteuert hat. 

	 �Eine Erhöhung ist in allen genannten Fällen nur zulässig, wenn zwischen dem Vertragsschluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als vier 
Monate liegen und die zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsschluss für STA Travel 
nicht absehbar waren. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises wird STA Travel den Kunden unverzüglich informieren. Preis
erhöhungen ab dem 20. Tag vor Reiseantrit t sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen um mehr als 5% ist der Kunde berechtigt, unentgeltlich vom 
Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn STA Travel in der Lage ist, eine 
solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus ihrem eigenen Angebotsspektrum anzubieten. Der Kunde hat diese Rechte unverzüglich nach 
der Mitteilung von STA Travel über die Preiserhöhung bei STA Travel geltend zu machen.

5.	� Reiseunterlagen
5.1	 �Der Kunde hat STA Travel zu informieren, wenn er die erforderlichen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, Hotelgutscheine) nicht innerhalb der von 

STA Travel mitgeteilten Frist erhält. 
5.2	 �Der Kunde ist verpflichtet, die ihm übermittelten Reiseunterlagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit, insbesondere auf die Übereinstimmung 

mit der Buchung zu überprüfen. Der Kunde ist weiter verpflichtet, STA Travel von etwaigen Abweichungen, fehlenden Unterlagen oder sonstigen 
Unstimmigkeiten unverzüglich zu unterrichten. Kommt der Kunde dieser Verpflichtung schuldhaft nicht nach, ist er für einen ihm hieraus 
entstehenden Schaden mitverantwortlich (§ 254 BGB).

6.	� Rücktritt des Kunden vor Reisebeginn – Stornokosten
6.1	 �Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der Rücktrit t ist gegenüber STA Travel unter der unten stehenden Anschrift 

zu erklären. Falls die Reise über ein Reisebüro gebucht wurde, kann der Rücktrit t auch diesem gegenüber erklärt werden. Es wird empfohlen, 
den Rücktrit t schriftlich zu erklären.

6.2	 �Trit t der Kunde vor Reisebeginn zurück oder trit t er die Reise nicht an, so verliert STA Travel den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann 
der Reiseveranstalter, soweit der Rücktrit t nicht von ihm zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene Entschädigung 
für die bis zum Rücktrit t getroffenen Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis verlangen.

6.3	 ��STA Travel hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, d. h. unter Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktrit ts zum 
vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der Berechnung der Entschädigung 
gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschädi-
gung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrit tserklärung des Kunden wie folgt berechnet:

	 �bis 30 Tage vor Reiseantrit t: 	 ��20 %, des Reisepreises
	 vom 29.-22. Tag vor Reiseantrit t: 	 �25 % des Reisepreises
	 vom 21.-15. Tag vor Reiseantrit t: 	 �35 % des Reisepreises
	 vom 14.-8. Tag vor Reiseantrit t: 	 �50 % des Reisepreises
	 vom 7.-3. Tag vor Reiseantrit t 	 �70 % des Reisepreises
	 ab dem 2. Tag vor Reiseantrit t und Nichtantrit t der Reise: 	 80 % des Reisepreises. 
�	 �STA Travel behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit STA Travel nachweist, 

dass ihm wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist STA Travel verpflichtet, 
die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reise-
leistungen konkret zu beziffern und zu belegen.

6.4 	 �Bit te beachten Sie, dass für bestimmte Produkte wie z. B einige der so genannten Erlebnisreisen, Kreuzfahrten, Zugreisen, bestimmte Grup-
penreisen und bestimmte Hotels gesonderte Umbuchungs- und Stornierungsbedingungen gelten können, die im Einzelfall gegebenenfalls zu 
höheren Kosten als den pauschalierten Stornopauschalen führen können. Das gleiche kann bei Sonderarrangements mit speziellen Angeboten 
außerhalb des Katalogprogramms gelten. Die Einzelkosten werden dem Kunden bei der Buchung mitgeteilt sowie in der Reisebestätigung / 
Rechnung ausdrücklich aufgeführt.

6.5	 �Dem Kunden steht das Recht zu, gegenüber STA Travel den Nachweis zu führen, dass STA Travel überhaupt kein oder nur ein wesentlich 
niedrigerer Schaden entstanden ist als die geforderte Stornopauschale. 

6.6	 �Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651b BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unberührt.
7.	� Umbuchungen
7.1 	 �Nach Zugang der Reisebestätigung hat der Kunde keinen Anspruch auf Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes 

des Reiseantrit ts, der Unterkunft oder der Beförderungsart (Umbuchung). Sofern STA Travel auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbuchung 
vornimmt, ist sie berechtigt, Bearbeitungskosten in Höhe von EUR 50 pro Person erheben, bei internationalen Flügen EUR 75.

7.2	 �Umbuchungswünsche des Kunden, die innerhalb der letzten vier Wochen vor dem Reisebeginn vorgebracht werden, können, sofern ihre Durch-
führung überhaupt möglich ist, nur im Wege des Rücktrit ts vom Reisevertrag gemäß Abschnitt 6.2 bis 6.5 mit gleichzeitiger Neuanmeldung 
durchgeführt werden. Dies gilt nicht für Umbuchungswünsche, die nur geringfügige Kosten verursachen.

8.	� Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
	 STA Travel kann wegen Nichterreichens einer vorgesehenen Mindestteilnehmerzahl nur dann vom Reisevertrag zurücktreten, wenn sie 
a)	 �in der jeweiligen Reiseausschreibung die Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie den Zeitpunkt angegeben hat, bis zu dem dem Kunden vor dem 

vertraglich vereinbarten Reisebeginn spätestens die Erklärung zugegangen sein muss, und
b)	 �in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrit tsfrist deutlich angibt oder dort auf die entsprechenden Angaben in 

der Reiseausschreibung verweist. 
	 Ein Rücktrit t ist spätestens am 21. Tag vor dem vereinbarten Reiseantrit t dem Kunden gegenüber zu erklären.
	 �Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, wird STA Travel un-

verzüglich von ihrem Rücktrit tsrecht Gebrauch machen. Sofern die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt wird, erhält der Kunde auf den 
Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück.

9.	� Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
	 �Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die ihm im Verlauf der Reise ordnungsgemäß angeboten wurden, aus Gründen, die ihm zuzurechnen 

sind, nicht in Anspruch, hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises. STA Travel wird sich um Erstattung der ersparten 
Aufwendungen durch die Leistungsträger bemühen. Diese Verpflichtung besteht jedoch nicht, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen 
handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen.

10.	� Kündigung durch STA Travel
	 �STA Travel kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Reisende ungeachtet einer Abmahnung durch STA Travel die 

Durchführung der Reise nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages 
gerechtfertigt ist. Kündigt STA Travel, so behält STA Travel den Anspruch auf den Reisepreis; STA Travel muss sich jedoch den Wert der er-
sparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die STA Travel aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch 
genommenen Leistung erlangt, einschließlich der ihm von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.

11.	� Vertragsgemäße Erbringung der Reiseleistungen
11.1	 �Mängelanzeige
	 �Werden Reiseleistungen nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Kunde Abhilfe verlangen. Der Kunde ist jedoch verpflichtet, einen aufgetre-

tenen Reisemangel unverzüglich STA Travel anzuzeigen. Unterlässt der Kunde dies schuldhaft, erfolgt keine Minderung des Reisepreises. Diese 
Verpflichtung gilt nur dann nicht, wenn eine Anzeige erkennbar aussichtslos oder aus anderen Gründen unzumutbar ist oder STA Travel über den 
Mangel nicht im Unklaren gewesen sein konnte.

	 �Der Kunde ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich der Reiseleitung von STA Travel am Urlaubsort zur Kenntnis zu geben. Über die Erreichbarkeit 
der Reiseleitung bzw. eines Vertreters von STA Travel wird der Kunde in der Leistungsbeschreibung, spätestens jedoch mit den Reiseunterlagen, informiert. 
Ist eine Reiseleitung am Urlaubsort nicht erreichbar, sind STA Travel etwaige Reisemängel an ihrem Sitz unter der unten stehenden Anschrift bekannt zu ge-
ben. Die örtliche Reiseleitung ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Sie ist jedoch nicht befugt, Ansprüche des Kunden anzuerkennen.

11.2	 �Fristsetzung vor Kündigung
	 �Will ein Kunde den Reisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 615c BGB bezeichneten Art nach § 615e BGB oder aus wichtigem, STA Travel 

erkennbaren Grund wegen Unzumutbarkeit kündigen, hat er STA Travel zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt 
nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder von STA Travel verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein 
besonderes, STA Travel erkennbares Interesse des Kunden gerechtfertigt wird.

11.3	 �Gepäckverlust, Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung
	 �STA Travel empfiehlt ihren Kunden dringend, bei Flugreisen etwaige Schäden oder Verspätungen in der Gepäckbeförderung unverzüglich an Ort und 

Stelle mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften lehnen in der Regel Erstattungen ab, wenn die 
Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist unverzüglich, spätestens jedoch bei Gepäckbeschädigung innerhalb von 7 Tagen und 
bei Verspätung innerhalb von 21 Tagen nach der Übergabe des Gepäcks, zu erstatten. Darüber hinaus ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung 
von Reisegepäck der Reiseleitung oder der örtlichen Vertretung des Veranstalters anzuzeigen.

12.	� Kündigung wegen höherer Gewalt (§ 651j BGB)
	 �Sowohl der Kunde als auch STA Travel haben das Recht, den Reisevertrag zu kündigen, wenn die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht 

voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt wird. Wird der Vertrag nach Maßgabe dieser Regelung 
gekündigt, so finden die Vorschriften des § 651e Abs. 3 Sätze 1 und 2, Abs. 4 Satz 1 BGB Anwendung. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung 
sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.

13.	� Beschränkung der Haftung 
13.1	 ��Die vertragliche Haftung von STA Travel ist für Schäden, die nicht Körperschäden sind, auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein 

Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wurde, oder
	 �soweit STA Travel für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
13.2	 �Die deliktische Haftung von STA  Travel für Sachschäden, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den dreifachen 

Reisepreis beschränkt. Diese Haftungshöchstsumme gilt jeweils je Kunden und Reise. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche im 
Zusammenhang mit Reisegepäck nach dem Montrealer Übereinkommen bleiben von der Beschränkung unberührt.

13.3	 �Dem Kunden wird der Abschluss einer Reiseunfall- und Reisegepäckversicherung empfohlen.
13.4	 �STA  Travel haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen 

lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und zum ausge-
schriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter 
Angabe des vermittelten Vertrags als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden erkennbar nicht Bestandteil 
der Reiseleistungen von STA Travel sind. 

	 �Der vorstehende Haftungsausschluss gilt jedoch nicht für Leistungen, die die Beförderung des Kunden vom ausgeschriebenen Ausgangsort der 
Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen während der Reise und die Unterbringung während der Reise zum Gegenstand 
haben, sofern für einen Schaden des Kunden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten von STA Travel ursächlich 
geworden ist.

13.5	 �Einige Reisen von STA  Travel mit Erlebnis-Charakter, Trekking-Touren, Wanderreisen sowie Reiseprogramme in entlegene und touristisch 
nicht erschlossene Regionen erfordern hohe Fitness und körperliche Belastbarkeit. Diese Reisen sind, auch bei Anwendung der Sorgfalt eines 
vernünftigen Reiseveranstalters, nicht mit den Sicherheits- und Komfort-Standards von Pauschalreisen an allgemein bekannte Urlaubsdesti-
nationen vergleichbar. Angaben zu den körperlichen Anforderungen bestimmter Reisen macht STA Travel nach bestem Wissen und Gewissen. 
Eine sorgfältige Prüfung und Selbsteinschätzung, gegebenenfalls unter Heranziehung des Hausarztes, wird dringend empfohlen. Im Falle von 
Zweifeln bit ten wir unsere Kunden, zusätzliche konkrete Informationen zu den einzelnen Reisen direkt bei STA Travel einzuholen. 

14.	� Ausschluss von Ansprüchen 
	 �Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reiseleistungen hat der Kunde innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorge-

sehenen Zeitpunkt der Beendigung der Reise geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber STA Travel unter der 
unten wiedergegebenen Anschrift erfolgen. Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden 
an der Einhaltung der Frist verhindert gewesen ist. Diese Frist gilt auch für die Anmeldung von Gepäckschäden oder Zustellungsverzögerungen 
beim Gepäck im Zusammenhang mit Flügen gemäß Ziffer 11.3., wenn Gewährleistungsrechte aus den §§ 651 c Abs. 3, 651 d., 651 e Abs. 3 
und 4 BGB geltend gemacht werden. Ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädigung ist binnen 7 Tagen, ein Schadensersatzanspruch 
wegen Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach Aushändigung geltend zu machen.

15.	� Verjährung
15.1	 �Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen 

oder fahrlässigen Pflichtverletzung von STA Travel oder eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, verjähren in zwei 
Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von 
STA Travel oder eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 

15.2	 �Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem Jahr.
15.3 	�Die Verjährung nach den Abschnitten 15.1 und 15.2 beginnt mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt.
15.4	 �Schweben zwischen STA Travel und dem Kunden Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die 

Verjährung gehemmt, bis der Kunde oder STA Travel die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung trit t frühestens drei Monate 
nach dem Ende der Hemmung ein.

16.	� Informationspflichten über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens
	 �Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens verpflichtet STA Travel, den 

Kunden über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungs
leistungen bei der Buchung zu informieren. Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist STA Travel ver-
pflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. 
Sobald STA Travel weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführen wird, muss sie den Kunden informieren. Wechselt die dem Kunden 
als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, muss STA Travel den Kunden über den Wechsel informieren. STA Travel muss 
unverzüglich alle angemessenen Schrit te einleiten, um sicherzustellen, dass der Kunde so rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet wird.

	 Die „Black List“ ist auf folgender Internetseite abrufbar:  HYPERLINK http://air-ban.europa.eu http://air-ban.europa.eu
17.	� Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
17.1 �	 �STA Travel wird Staatsangehörige eines Staates der Europäischen Gemeinschaft, in dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von 

Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. Für Angehörige 
anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der Person des Kunden 
und eventueller Mitreisender (z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen.

17.2 	 ��Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen 
sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung 
von Rücktrit tskosten, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn STA Travel nicht, unzureichend oder falsch informiert hat.

17.3 �	 �STA Travel haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der 
Kunde STA Travel mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass STA Travel eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.

17.4	 �Sofern der Kunde STA Travel durch besondere Vereinbarung ausdrücklich mit der Beschaffung von Pass-, Visa- oder Gesundheitsdokumenten 
beauftragt hat, kann STA Travel die Erstattung der im Zusammenhang mit der Dokumentenbeschaffung entstandenen Aufwendungen verlangen 
(z. B. Telekommunikationskosten und in Eilfällen die Kosten von Botendiensten und/ oder die Kosten für die Beauftragung einschlägiger Service
unternehmen). STA Travel wird bei der Übernahme eines Auftrages zur Dokumentenbeschaffung den Reisekunden über die voraussichtliche 
Höhe der Kosten informieren. STA Travel haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den rechtzeitigen Zugang solcher Dokumente, es sei 
denn, dass STA Travel eigene Pflichten schuldhaft verletzt und die für die Nichterteilung oder den verspäteten Zugang maßgeblichen Umstände 
schuldhaft (mit-)verursacht hat.

18.	� Rechtswahl und Gerichtsstand, salvatorische Klausel
18.1	 �Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und STA Travel findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das 

gesamte Rechtsverhältnis.
18.2	 �Soweit bei Klagen des Kunden gegen STA Travel im Ausland für die Haftung des Reiseveranstalters dem Grunde nach nicht deutsches Recht an-

gewendet wird, findet bezüglich der Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des Kunden ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung.

18.3	 �Der Kunde kann STA Travel nur an dessen Sitz verklagen.
18.4	 �Für Klagen von STA Travel gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des 

Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als 
Gerichtsstand der Sitz von STA Travel vereinbart.

18.5	 �Die vorstehenden Bestimmungen über die Rechtswahl und den Gerichtsstand gelten nicht, wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht ab-
dingbaren Bestimmungen internationaler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden und STA Travel anzuwenden sind, etwas 
anderes zugunsten des Kunden ergibt oder wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitglied-
staat der EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden günstiger sind als die Regelungen in diesen Reisebedingungen oder die anwendbaren 
deutschen Vorschriften.

19. 	� Reiserücktrittskostenversicherung
	 �Der Kunde wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit besteht, eine Reiserücktrit tskosten- und eine Reiseabruchversi-

cherung abzuschließen. Eine Reiserücktrit tskosten- und eine Reiseabruchversicherung sind im jeweiligen Reisepreis nicht enthalten.



Wir eröffnen laufend weitere STA Travel Shops in Deutschland.  
Informiere dich über die neuen STA Travel Shops unter www.statravel.de/shop.htm

STA Travel weltweit z.B. in Australien, Neuseeland, USA, UK, Deutschland, Österreich und der Schweiz

*€ 0,14 je Minute aus dem dt. Festnetz, Preise aus dem Mobilfunk ggf. abweichend, max. € 0,42 je Minute aus dem dt. Mobilfunk

hingehen, um wegzukommen
online buchen: www.statravel.de, info@statravel.de
Telefonisch Buchen: 0 18 05 – 45 64 22 (€ 0,14/Min*)

oder komm einfach vorbei:

Besuche uns auch hier:
blog.statravel.de 
facebook.com/STATravelGermany
twitter.com/sta_travel
forum.statravel.de
youtube.com/STATravelDE
flickr.com/statravel

Aachen Markt 22, Tel. 02 41 – 46 37 68 60

Berlin
Kreuzberg, Bergmannstraße 19, Tel. 030 – 5 31 40 72 10

Mitte, Dorotheenstraße 30, Tel. 030 – 20 16 50 63

�Prenzlauer Berg, Gleimstraße 28, Tel. 030 – 28 59 82 64

Charlottenburg, Hardenbergstraße 9, Tel. 030 – 31 000 40

Dahlem, Takustraße 47, Tel. 030 – 8 31 10 25

Bochum Campus, Universitätsstraße 150, Tel. 02 34 – 70 70 04

Bonn 
Kaiserstraße 22, Tel. 02 28 – 22 14 71

Nassestraße 11, Tel. 02 28 – 22 55 79

Bremen Ostertorsteinweg 70/71, 04 21 – 94 40 45 20

Darmstadt Wilhelminenstraße 25/Ecke Elisabethenstraße, 
Tel. 0 61 51 – 7 85 93 20

Dortmund Uni-Center, Vogelpothsweg 74, Tel. 02 31 – 7 27 52 18

Dresden Rothenburger Straße 46, Tel. 03 51 – 32 02 01 70

Erlangen Untere Karlstraße 1, Tel. 0 91 31 – 9 24 61 20 

Frankfurt
Berger Straße 118, Tel. 069 – 90 43 69 70

NordWestZentrum, Tituscorso 4, Tel. 069 – 70 30 35

Freiburg Universitätsstraße 15, Tel. 07 61 – 2 96 33 60

GieSSen Riegelpfad 32/Ecke Ludwigstraße, Tel. 06 41 – 97 12 80

Göttingen Theaterstraße 26, Tel. 05 51 – 63 44 07 40

Hamburg 

Grindelallee 35, Tel. 040 – 45 03 84 00

Lange Reihe 94, Tel. 040 – 7 34 40 76 30

Schanzenstraße 1, Tel. 040 – 1 81 22 86 10

Hannover Foyer der Mensa, Callinstraße 23, Tel. 05 11 – 1 31 85 31

Heidelberg Hauptstraße 139, Tel. 0 62 21 – 2 35 28

Karlsruhe Kaiserstraße 19, Tel. 07 21 – 35 93 93

Köln
Philosophikum, Albertus-Magnus-Platz, Tel. 02 21 – 94 10 90

Zülpicher Straße 58e, Tel. 02 21 – 78 95 26 20

Leipzig Neumarkt 9–19, Städtisches Kaufhaus, 
Eingang Universitätsstraße, Tel. 03 41 – 2 11 42 20

Mainz Campus, Staudingerweg 21, Tel. 0 61 31 – 37 47 10

Mannheim Q4, 22–23 (Fressgasse), Tel. 06 21 – 1 00 74

München 
Schellingstraße 45, Tel. 089 – 28 80 58 70

Blumenstraße 1, Eingang Frauenstraße am Viktualienmarkt,  
Tel. 089 – 2 19 61 84 50

Münster Frauenstraße 25, Tel. 02 51 – 41 43 90

Osnabrück Neumarkt 11, Tel. 05 41 – 2 59 70 90

Potsdam Friedrich-Ebert-Str. 16, Tel. 03 31 – 29 70 70 70

Regensburg Rote-Hahnen-Gasse 1a , Tel. 09 41 – 89 96 38 10

Stuttgart Eberhardstraße 1, Tel. 07 11 – 93 34 31 70

Tübingen Neckargasse 1/1, Tel. 0 70 71 – 2 50 28

Ulm Hafengasse 2, Tel. 07 31 – 71 88 75 10

Würzburg Zwinger 6/gegenüber FH, Tel. 09 31 – 5 21 76

Gruppenanfragen 
gruppenreisen@statravel.de, Tel. 030 – 30 87 21 80

Dein STA Travel SHop




